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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1992

Norm

StGB §6 F

StGB §80 B

Rechtssatz

Nach der unter Ärzten gegebenen horizontalen P ichtenaufteilung kommt dem diagnostizierenden Arzt, der eine -

medizinisch vertretbare - Angiographie veranlaßt, ein Weisungsrecht gegenüber dem für Angiographie ausgebildeten

und darin erfahrenen Röntgenologen in keiner Weise zu.
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